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Ein auf dem deutschen Versicherungsmarkt tätiger amerikanischer Versiche-

rer bietet eine neuartige Produktausfalldeckung. Wie der Versicherer in sei-

nen Veröffentlichungen wirbt, besteht hierüber Versicherungsschutz für die 

gesetzliche Haftung bei reinen Vermögensschäden, die aus der Fehlfunktion 

einer gelieferten Maschine oder Anlage entstehen.

Derartige Ansprüche waren bisher auf 

dem deutschen Markt nicht versicherbar. 

Die konventionelle Betriebs- und Pro-

duktehaftpflichtversicherung bietet Ver- 

sicherungsschutz für Personen- und Sach- 

schäden sowie im Rahmen der soge-

nannten Erweiterten Produkthaftpflicht-

versicherung für genau umschriebene 

Kostenschäden. 

Die Risiken der Maschinen- und An-

lagenbau-Unternehmen gehen jedoch 

über diesen Versicherungsschutz hinaus, 

da die Abnehmer häufig die Haftung für 

reine Vermögensschäden – wie etwa ein 

Produktionsausfall – vom Lieferanten for-

dern und vertraglich vereinbaren. 

Diese Deckungslücke soll die neue 

Produktausfalldeckung schließen. Die Ziel- 

gruppe ist nach Aussage des Versicherers 

weitgehend und umfasst den gesamten 

Bereich der Zulieferindustrie bis hin zur 

gesamten Investitionsgüterbranche. Da 

man mit diesem Produkt absolutes Neu-

land beschreitet, weist der Versicherer 

darauf hin, dass er sich nur selektiv neuen 

Risiken nähern wird. 

Vor einer Angebotsabgabe müssen 

Interessenten einen mehrseitigen Frage- 

bogen ausfüllen. Die maximale Deckungs

summe beläuft sich auf fünf Millionen 

Euro bei einem Selbstbehalt von mindes-

tens 25 000 Euro je Schadenfall.

Das Kleingedruckte
Da die Versicherungsbedingungen neu 

entwickelt wurden und die dort genann-

ten Ausschlüsse sehr komplex sind, steht 

die VDMA-Tochter VSMA GmbH mit dem 

Versicherer bezüglich des Umfangs und 

der Auslegung der Bedingungen im Ge-

spräch. Voraussetzung für die Gewährung 

der Deckung ist auf jeden Fall, dass auch 

die Betriebs- und Produktehaftpflichtver-

sicherung bei dem amerikanischen Versi-

cherer platziert wird. 

Nach Abschluss ihrer Gespräche wird 

die VSMA die VDMA-Mitglieder über das 

Produkt informieren.� > VSMA-6
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Versichert gegen Entführung
Spezialpolice bietet diskrete Deckung

Der weltweite Einsatz von Führungskräften und Mitarbeitern in Krisenregionen 

birgt das Risiko, dass diese in die Hände von Entführern geraten. Das Thema 

ist brisant und auch für Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus 

aktuell. Die VSMA steht diesen beratend zur Seite.

Immer wieder sorgen Entführungsfälle 

in Krisengebieten für Schlagzeilen. Jedes 

Jahr werden rund 12 500 Entführungen 

gemeldet – Tendenz steigend. Spitzenrei-

ter in der „Entführungsindustrie“ sind La-

teinamerika, Russland und Asien. Neben 

politischen Motiven ist der Anreiz für die 

Täter nach wie vor zumeist finanzieller 

Natur. Betroffen sind in erster Linie ins 

Ausland entsandte Mitarbeiter europä-

ischer und amerikanischer Unternehmen.

Seit der Genehmigung durch das zu-

ständige Aufsichtsamt befassen sich eine 

Handvoll Anbieter mit diesem heiklen 

Thema und bieten entsprechende Versi-

cherungslösungen. Der Abschluss einer 

Entführungsversicherung erfolgt nicht 

„von der Stange“ und ist an bestimmte 

Voraussetzungen gebunden. 

Als Dienstleistungstochter des VDMA 

steht die VSMA GmbH den Mitglieds

unternehmen für eine Beratung zur Ver-

fügung.� > VSMA-7
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Stillstand einer Anlage: Vor Kosten aus Schaden-
ersatzansprüchen schützt eine Versicherung. 

Schutz für Haftung aus Produktausfall
Vermögensschadenversicherung für Maschinen- und Anlagenbau
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Ein Maschinenbauer liefert und 

installiert bei seinem Abnehmer 

eine Fertigungsstraße, bei der es –  

nach erfolgter Abnahme – aufgrund 

eines Mangels der Anlage zu Still-

ständen kommt. Der Abnehmer 

macht bei dem Hersteller Schaden-

ersatz für den Produktionsausfall 

geltend. 

Derartige Ansprüche waren und 

sind über die derzeit marktüblichen 

Haftpflicht-Deckungen nicht versi-

chert. Die VSMA prüft derzeit eine 

spezielle Versicherung.

Ein Beispiel aus der Praxis


